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Ombudsverfahren 

 

 

  

Mitteilung des Vorwurfs durch die Kom-

mission an betroffene Person (ggf. ohne 

Namensnennung der informierenden 

Person[en]) (§ 18 Abs. 1 S. 1) 

Einholung des Einverständnisses der in-

formierenden Person(en) zur Namens-

nennung  

Gelegenheit zur Stellungnahme der be-

troffenen Person(en) 

Frist: i.d.R. 4 Wochen (§ 18 Abs. 1 S. 2) 

Eingang der Stellungnahme der betroffe-

nen Person(en)  

Kein Eingang einer Stellungnahme 

Prüfung des Sachverhalts durch die Kommission  

Entscheidung der Kommission 

Frist: i.d.R. 6 Wochen (Vorlesungszeit) 

      10 Wochen (vorlesungsfreie Zeit) 
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Einleitung = Mitteilung des Ergebnisses 

des Vorprüfungsverfahrens an be-

troffene Person(en) (§ 20 Abs. 1 Abs. 1) 

und weitere Gelegenheit zur Stellung-

nahme (§ 20 Abs. 3 S. 1) 

Auch an informierende Person(en) 

Unterrichtung der*des Präsident*in über 

die Einleitung des förmlichen Untersu-

chungsverfahrens durch den Vorsitz (§ 

20 Abs. 1 S. 2) 

Prüfung durch Kommission 

Überleitung in das förmliche 

Untersuchungsverfahren 

zwecks weiterer Aufklärung 

und Entscheidung (§ 19 Abs. 

1 S. 1 Nr. 3) 

ggf. Beschluss, ob Einholung 

unabhängiger Stellungnah-

men sachkundiger Dritter 

(§ 20 Abs. 2 S. 4) erforder-

lich ist 

Einstellung, weil die be-

troffene(n) und informie-

rende(n) Person(en) die An-

gelegenheit übereinstim-

mend für erledigt erklärt ha-

ben (§ 19 Abs. 1 S. 1 Nr. 2) 

Einstellung, weil 

- kein hinreichender Ver-

dacht eines Fehlverhal-

tens 

- vermeintlich wissen-

schaftliches Fehlverhal-

ten hat sich aufgeklärt 

- das wissenschaftliche 

Fehlverhalten ist nicht 

als schwerwiegend an-

zusehen 

(§ 19 Abs. 1 S. 1 Nr. 1) 

Mitteilung des Ergebnisses an informierende und betroffene Per-

son(en) 
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ggf. Einholung unabhängi-

ger Stellungnahmen sach-

kundiger Dritter (§ 20 Abs. 2 

S. 4); ggf. bereits in der 2. 

Sitzung beschlossen, an-

sonsten Beschluss über Ein-

holung in der 3. Sitzung und 

Einholung für die 4. Sitzung  

Betroffenen ist die Möglich-

keit zur Stellungnahme zu 

geben (§ 20 Abs. 3 S. 1): 

Dies können sein  

- betroffene Person(en) 

- betroffene Arbeits-

gruppe(n) 

- betroffene Einrich-

tung(en) 

(auf Wunsch auch münd-

lich; § 20 Abs. 3 S. 2) 

ggf. Mitteilung der Offenle-

gung des Namens an infor-

mierende Person(en), wenn 

von der/den betroffenen 

Person(en) ein Antrag auf 

Offenlegung gestellt wor-

den ist und die Vorausset-

zungen des § 20 Abs. 4 er-

füllt sind 

Entscheidung der Kommission  

Kommission hält wissen-

schaftliches Fehlverhalten 

für nicht erwiesen → Ver-

fahrenseinstellung (§ 21 

Abs. 1 S. 1) 

Kommission sieht wissen-

schaftliches Fehlverhalten 

als nicht erheblich an → 

Verfahrenseinstellung (§ 20 

Abs. 1 S. 2) 

Unterrichtung der*des Präsident*in über Einstellung des Verfah-

rens unter Darlegung der wesentlichen Entscheidungsgründe 

(§ 21 Abs. 1 S. 2) 

Kommission hält wissen-

schaftliches Fehlverhalten 

für erwiesen → schriftlicher 

Bericht an Präsident*in und 

Vorschlag, in welcher Weise 

das Verfahren fortgesetzt 

werden soll (§ 21 Abs. 2) 
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Prüfung mit Präsidiumsmit-

gliedern und Entscheidung 

über Maßnahmen 
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